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1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Ortsgemeinde Bennhausen  für das Jahr 2017 

vom 13.11.2017 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach 

Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 08.11.2017 - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird: 

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
 
         gegenüber     erhöht            vermindert          nunmehr 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:       bisher        um       um      festgesetzt auf
            
 
1. im Ergebnishaushalt 

     der Gesamtbetrag der Erträge auf 177.035 Euro 8.820 Euro 4.290 Euro 181.565 Euro  
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 199.140 Euro 23.910 Euro 24.180 Euro 198.870 Euro  

 der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -22.105 Euro -15.090 Euro 19.890 Euro -17.305 Euro  

 

2.  im Finanzhaushalt 

 die ordentlichen Einzahlungen auf 145.475 Euro 4.720 Euro 4.290 Euro 145.905 Euro  
 die ordentlichen Auszahlungen auf 161.230 Euro 17.710 Euro 24.180 Euro 154.760 Euro

 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -15.755 Euro -12.990 Euro 19.890 Euro -8.855 Euro  

 
 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro

 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro  

 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.600 Euro 106.670 Euro 0 Euro 114.270 Euro 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Euro 26.800 Euro 0 Euro 26.800 Euro 

 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.600 Euro 79.870 Euro 0 Euro 87.470 Euro  
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 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32.355 Euro 0 Euro 23.500 Euro 8.855 Euro 
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 24.200 Euro 87.470 Euro 24.200 Euro 87.470 Euro  

 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 8.155 Euro -87.470 Euro 700 Euro -78.615 Euro  

 
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 185.430 Euro 111.390 Euro 27.790 Euro 269.030 Euro 
 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 185.430 Euro 131.980 Euro 48.380 Euro 269.030 Euro

 die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf 0 Euro -20.590 Euro -20.590 Euro 0 Euro.  

 
 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Kredite  zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 
 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 
 

§ 4 Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 

 
§ 5 Gebühren und Beiträge 

 
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.   
 
 

 
§ 6 Stellenplan 

 
Der vom Ortsgemeinderat am 04.05.2016 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert. 

 
 



Seite III 
§ 7 Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt  523.148,51 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt  476.401,77 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt  448.176,77 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt  430.871,77 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt  411.586,77 Euro. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt  392.081,77 Euro. 

 
 

 
Bennhausen, 13.11.2017 
 
gez. Horsch 
 
(Horsch) 
Ortsbürgermeister 
 
 
Bestätigung:     

     
Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung 

 
von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 37 vom 22.09.2017. Vorschläge konnten innerhalb der 

 14tägigen Frist vom 25.09.2017 bis 02.10.2017 eingereicht werden. 
  

     
 

Der am 16.10.2017 beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom 20.11.2017 bis 04.12.2017 

 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich 
aus. 

     
 

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. 45 vom  17.11.2017. 

  
     

Kirchheimbolanden, 13.11.2017 
   

Verbandsgemeindeverwaltung    
-Finanzabteilung- 

   
Im Auftrag: 
 
gez. Egleder-Mattern 
 
(Egleder-Mattern) 

   

 
























































































